
 

 

Sicherung der Bauleitplanung der Stadt Osnabrück 

 

Der Rat der Stadt hat am 3.9.2024 gemäß den §§ 14, 16 und 17 Abs. 1 Satz 3 Baugesetzbuch 

(BauGB) i. V. m. § 58 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) als Satzung 

beschlossen: 

 erstmalige Verlängerung der Veränderungssperre Nr. 69 für das Gebiet des zukünftigen Be-

bauungsplanes Nr. 679 – Johannisstraße/ Johannistorwall – 

Planbereich: zwischen Goldstraße, Johannisstraße, Johannistorwall und  

Kommenderiestraße 

Die Veränderungssperre kann im Internet unter http://geo.osnabrueck.de/ oder im Fachbe-

reich Städtebau Osnabrück, Dominikanerkloster, Hasemauer 1, Zimmer 108, während der 

Dienststunden eingesehen werden. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Verlängerung der Veränderungssperre gemäß § 16 Abs. 2 

in Verbindung mit § 10 Absatz 3 BauGB in Kraft.  

Hinsichtlich etwaiger Entschädigungsansprüche wird auf die Vorschriften des § 18 BauGB hinge-

wiesen. 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2  BauGB bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung werden unbeachtlich, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 

Stadt Osnabrück unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-

macht worden sind. 

Osnabrück, 13.9.2024 
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